
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



4. .1 Übersicht und Verwendung 

Mit der PMW stellt die SAP seit Release 4.6 ein generisches 

Werkzeug zur Verfügung, welches mittel- und langfristig die über 

60 formatspezifischen RFFO*-Reports ablösen wird. Die 

Abbildung der SEPA-Formate ist in Zusammenhang mit der 

Datenträgererstellung nur über die PMW möglich. Damit wird die 

PMW für Unternehmen verpflichtend. 

Für den Aufbau des Formates kann ein geeigneter SEPA-

Formatbaum über die DME-Engine (Transaktion DMEE) 

verwendet werden. Die benötigten Dateiformate für ausgehende 

Zahlungen können Sie mit dem grafischen Werkzeug selbst 

definieren. Die Formathierarchie wie auch die Mapping-Regeln 

werden ohne ABAP-Coding zusammengestellt. Optional können 

Sie die Interpretation der zulässigen Felder über 

Zeitpunktfunktionsbausteine steuern. Dadurch ist es möglich die 

Programmlogik zu erweitern, um eine individuelle 

Datenträgerausgabe zu ermöglichen. Somit steht mit der PMW ein 

konsistentes und benutzerfreundliches Werkzeug zur Verfügung, 

welches die Änderung von Formaten (Zahlungsträgern) und 

Verwendungszwecken über das Customizing abdeckt. Die 

Datenträgererstellung wird über Parameter definiert, die über ein 

generisches Zahlungsträger-Programm gesteuert wird. 

Durch die EU-Verordnung 260/2012 des Europäischen 

Parlamentes und des Rates gewinnen die Funktionalitäten und 

Verwendung der PMW sowie der DMEE zunehmend an 

Bedeutung. Die technische Normung sieht an der Stelle eine 

Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Ländern vor, deren 

Basis der ISO 20022-Standard darstellt. 

Die landesspezifischen Datenträgerformate der Mitgliedsstaaten 

müssen somit sukzessive in XML-Formate überführt werden. Mit 

den von der SAP ausgelieferten Werkzeugen sind der Einsatz und 

die Verwendung bereits gewährleistet. Zusätzliche Formatbäume 



können problemlos eingebunden und den Zahlwegen zugeordnet 

werden. 

4.2 Vorbereitungen für die SEPA-Einführung in SAP 

Zu den Vorbereitungen einer SEPA-Einführung gehören neben 

korrekten Debitoren- und Kreditorenstammdaten die Pflege des 

Hausbankenstammes sowie die Verwendung eines geeigneten 

Zahlweges, der die richtige Erstellung eines SEPA-Datenträgers 

ermöglicht. Für den Datenaustausch sehen die EU-Richtlinien 

standardmäßig die Angabe von BIC und IBAN in den 

Zahlungsträgern vor. 

4.2.1 Hausbankenstamm 

Dies gilt auch für die Bankverbindung des Auftraggebers. Über die 

Transaktion FI12 können Sie an dieser Stelle Änderungen 

vornehmen. Neben der Kontonummer müssen Sie im Zuge der 

SEPA zusätzlich noch die IBAN eintragen. 

Transport von Bankenstammdaten 

Für jede Änderung, die Sie an den 

Bankenstammdaten vornehmen, generiert SAP 

standardmäßig einen Transportauftrag. Allerdings 

wirken sich die Änderungen nach dem Transport 

nicht im Produktivsystem aus. Die Pflege der 

Bankstammdaten muss in der Produktion direkt über die 

Transaktion FIBAN erfolgen  
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Abbildung 4..1: Direkte Pflege und Eingabe der IBAN über die Transaktion 
FIBAN 

Die nachfolgende Abbildung 4. 22  zeigt den Vorgang nach der 

direkten Pflege der Stammdaten. Hierbei wird im Produktivsystem 

die IBAN im Hausbankenstamm als „gepflegt“ angezeigt und in 

das Element DBTRACCT des Zahlungsträgers eingetragen. 
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Abbildung 4. 2: Hausbankenstamm mit korrekter IBAN 

Mithilfe der Transaktion FIBAN können Sie nicht nur die IBAN 

direkt eingeben, sondern auch fehlerhafte Stammdaten 

korrigieren.  

4.2.2 Zahlwege im Land 

Zu den Vorüberlegungen in einem SEPA-Projekt zählt auch die 

Verwendung der Zahlwege. Idealerweise definieren Sie diese 

über die Transaktion FBZP neu. Wir raten dringend davon ab, 

bestehende Zahlwege für SEPA anzupassen. Die Debitoren- und 

Kreditorenstammdaten müssten in diesem Zusammenhang zwar 

nicht mit neuen Zahlwegen angereichert werden, es würde aber 

ein latentes Risiko bei der Erstellung des Datenträgers entstehen. 

Zahlungen, die auf fehlerhaften Stammdaten basieren, könnten in 



der Übergangszeit nicht mehr mit den landesspezifischen 

Datenträgerformaten ausgeführt werden. Die Transaktion FBZP 

ermöglicht Ihnen einen zentralen Einstieg für das Customizing des 

neuen Zahlweges, siehe Abbildung 4. 3. 
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Abbildung 4. 3 SEPA-Zahlweg im Land unter Enhancement Package (EhP) 5 

Der Zahlungsträger muss in einem Format erstellt werden, das 

über die PMW bereitgestellt wird. Die Dialogstruktur ermöglicht 

eine zielorientierte Steuerung des Datenträgers nach den 

folgenden Kriterien: 

 Erlaubte Währungen 

 Zulässige Zielländer (ab EhP5) 



 Verwendungszweck nach Herkunft 

Da die EU-Verordnung als Regelwährung Euro vorsieht, müssen 

Sie als erlaubte Währung „EUR“ hinterlegen, wie in Abbildung 4. 4 

dargestellt. 
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Abbildung 4. 4: Erlaubte Währungen im Zahlweg (Land) 

Dadurch werden Zahlungen ausgeschlossen, die nicht in den 

Gültigkeitsbereich der SEPA fallen, beispielsweise USD 

Überweisungen in einem SEPA-Zahlungsträger. Spätestens Ihre 

Bank würde den Datenträger dann abweisen und Ihnen Gebühren 

für die Nichtausführung in Rechnung stellen. Mit dieser kleinen 

Einstellung können Sie solche Sachverhalte ausschließen.   

Allerdings besteht in diesem Zusammenhang noch die Gefahr, 

dass Zahlungen an Geschäftspartner erfolgen, die nicht im SEPA-

Raum liegen. 

In der Praxis wird für die Eurozone oftmals der „Euro“ als 

Währung für die Fakturierung von Lieferungen und Leistungen 

gewählt. Dabei ist es unerheblich, wo der Lieferant seinen 

rechtlichen Firmensitz hat. In diesem Zusammenhang darf dem 

Zahlungsempfänger oder Lastschriftschuldner nicht 

vorgeschrieben werden, aus welchem Land die Zahlung ausgelöst 

wird. Mögliche Fehler in der Stammdatenpflege können an der 



Stelle schnell zu fehlerhaften Zahlungen führen, da die Bank 

Überweisungen in Euro an Lieferanten außerhalb des SEPA-

Raumes nicht ausführt. SAP erlaubt es ab EhP5, dass Sie 

Zahlwege mit einer Gültigkeit für bestimmte Zielländer versehen 

können. Dadurch können Sie an dieser Stelle die empfangenden 

Geschäftspartner detaillierter festlegen, und reduzieren das Risiko 

von Falschzahlungen. 


